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Umweltbezogene Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
zum Bebauungsplan Nr. 1801  - Alteneinrichtung Podbielskistraße / Pasteurallee - 
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67.70 / Hannover,  26.08.2014 

 

Weitere umweltbezogene Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
 
Region Hannover (Schr. v. 01.09.2014)  

Gewässerschutz 
Nachfolgend die Stellungnahme aus bodenschutz- und wasserbehördlicher Sicht:  

A Bodenschutzbehördliche Belange  
Die der Stellungnahme der Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Umwelt und Stadtgrün – 
vom 28.08.2014 ist zu beachten. 

Nach Vorliegen der abschließenden Untersuchungsergebnisse erfolgt eine Würdigung der 
bodenschutzbehördlichen Belange auf der nächsten Beteiligungsstufe.  

B Wasserbehördliche Belange  
1. Grundwasser 
Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder 
Ableiten von Grundwasser erforderlich ist und damit eine Grundwasserbenutzung stattfindet, 
bedarf es grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 

Erlaubnisfrei ist lediglich die vorübergehende Grundwasserbenutzung (Absenkung während der 
Baumaßnahme) in einer geringen Menge (insgesamt weniger als 5.000 m³). Wasserrechtliche 
Antragsunterlagen sind mindestens 6 Wochen vor Beginn der geplanten 
Grundwasserabsenkung für die Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens nach §§ 8, 9 
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und 10 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) bei 
der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover (Team Gewässer- und Bodenschutz LHH, 
OE 36.12 – Frau Strote, Tel.: 0511/616-22763 – bzw. Herr Müller, Tel.: 0511/616-22760) 
einzureichen. 

2. Niederschlagswasserversickerung 
Für die Versickerung von Niederschlagswasser ist grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis 
erforderlich. Wasserrechtliche Antragsunterlagen sind mind. 6 Wochen vor Baubeginn für die 
Durchführung eines wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens bei der Unteren Wasserbehörde der 
Region Hannover (Team Gewässer- und Bodenschutz LHH, Team 36.12) einzureichen. 

In jedem Fall ist die Planung und Ausführung der Niederschlagswasserversickerung 
grundsätzlich gemäß dem Stand der Technik auf der Grundlage des DWA-Arbeitsblattes A 138, 
"Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser" (Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. - Januar 2002) durchzuführen. 

Ggfs. erforderliche weitergehende Anforderungen können sich nach Vorliegen der 
abschließenden Untersuchungsergebnisse aus bodenschutzbehördlicher Sicht ergeben (vgl. A). 

Immissionsschutz 
Zusätzlich zu Schallschutzmaßnahmen sind auch lüftungstechnische Einrichtungen analog nach 
§ 2 (1) der Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV) vorzusehen, dies 
ist zwingend im Baugenehmigungsverfahren zu beachten. 

Regionalplanung 
Die Planung ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. 

 

 
Fachbereich Umwelt und Stadtgrün 67.1 (Schr. v. 28.08.2014)  
Aus dem Altlastenkataster liegen uns für die Ecke Podbielskistr./Pasteurallee Hinweise auf eine 
Verdachtsfläche AS 531 und einen Schadensfall EF.648 vor. Darüber hinaus ist uns bekannt, 
dass  sich in diesem Gebiet eine Auffüllung (ca. 1m Tiefe)  befindet. Im Rahmen eines 
Versickerungsantrages (EF.648) wurde die Auffüllung in der Ecke Podbielskistr./Pasteurallee auf 
PAK und Blei untersucht. Die zwei Proben wurden zwar unauffällig, es wurden jedoch keine 
weiteren Parameter untersucht. 

Laut Recherche ist das Grundstück Pasteurallee 2 (alte Bezeichnung Osterfeldstraße 1) aus 
dem Grundstück Podbielskistraße 374 (alte Bezeichnung Podbielskistraße 158) 
hervorgegangen. In der ehem. Osterfeldstr. 1 war bereits 1939 ein Wohnhaus vorhanden, das 
1953 an die öffentliche Kanalisation angeschlossen worden ist. Im Zuge der Verbreiterung der 
Podbielskistraße Ende der 60-er Jahre wurde dieses Gebäude abgerissen. 1970 ist ein neues 
Wohngebäude mit einem zur Podbielskistraße orientierten Anbau errichtet worden. In diesem 
Anbau war zunächst eine Zahnpraxis unterbracht. Nach Zeitzeugenangaben wurde der Anbau 
anschließend von einer Werbeagentur (Fa. Bartz) genutzt. 1989 befand sich dort der SCL-
Reproservice. Nach unserem Kenntnisstand handelt es sich um ein laufendes Betrieb. Die Firma 
befindet sich in der Überwachung (Region Hannover) gemäß Abfallgesetz. 

Im Moment ist uns nicht möglich eine Einschätzung zu möglichen Bodenbelastungen 
abzugeben. Eine orientierende Untersuchung und Bewertung gemäß Bodenwerten für die 
Bauleitplanung der LHH ist erforderlich. Der Untersuchungsumfang und die Auswahl des 
Fachgutachters sind mit OE 67.12 abzustimmen.  

Die Untersuchung ist notwendig um sicherzustellen, dass von diesem Bereich keine Gefährdung 
für die Menschen ausgeht. 
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Die Ausgleichsberechnung wird entsprechend dem Ratsbeschluss vom 04.05.2006 
(Drucksache Nr. 0576/2006) der Beschlussdrucksache beigefügt. 

 
Bei der Bilanzierung wurden die auf der Fläche vorhandenen Bäume nicht berücksichtigt.  
Dadurch ergibt sich aus der Ausgleichsberechnung eine Überkompensation von 59 Wertpunk-
ten, die aus der Dachbegrünung und der Regenwasserversickerung resultiert.  
Ergänzend dazu sind die entfallenden Bäume, die durch die Baumschutzsatzung geschützt wer-
den auszugleichen. Für die Neubaumaßnahme müssen 34 Bäume gefällt werden, für die nach 
Baumschutzsatzung Ersatz zu schaffen ist. 16 Bäume werden auf dem Grundstück selbst unter-
gebracht; für 3 weitere Bäume wird der o.g. „Überschuss“ an Biotopwertpunkten angerechnet, 
so dass ein restlicher Bedarf an 15 Ersatzbäumen verbleibt. Diese sollen im Rahmen einer Ablö-
severeinbarung in der öffentlichen Grünverbindung östlich des Baugebiets Seelhorster Garten 
gepflanzt werden. 

Anlage aufgestellt, 61.13, 22.05.2015 


